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Amtliche Bekanntmachungen 

28. Stadtverordnetenversammlung 
aus dem Betlcht des Burgermelsters 

Am Anfang der 28. Stadtverordnetenversammlung stand ein 
ausführlicher Bericht des Bürgermeisters. Herr Gruschka be- 
richtete im Wesentlichen uber drei Bereiche. Auf Anregung 
des Hauptausschusses ging er zunächst auf die Umsetzung 
der Beschlüsseder letzten S t W  ein. Daran schloß sich ein Be- 
richt Uber die Aktivitäten im wirtschaftlichen Sektor der Stadt 
an, zum Ende gab er Informationen aus der Verwaltung. We- 
gen der Länge des Berichtes sollen hier nur die wesentlichen 
Passagen wiedergegeben werden. 
Schledsstellen: 
Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung wurde in ge- 
heimer Abstlmmung die Besetzung der Schiedsstellen be- 
schlossen. Die Verwaltung hat die Unterlagen entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen an den Landkreis und von 

. dort an das zuständige Kreisgericht weitergeleitet. Nach Aus- 
sagen des Direktors des Kreisgerichtes erfolgt die Besetzung 
der Sehledsstellen und Anleitung der Mitarbeiter Ende Sep- 
tember, Die Stadt Luckenwalde hat als erste Gemeinde des 
Kreises auf die Aufforderung, Schiedsstellen zu bilden, rea- 
giert. Die buckenwalder Schiedsstellen können ihre Arbeiten 
voraussichtlich Anfang Oktober aufnehmen und damit einen 
Beitrag zu mehr bürgernaher Demokratie und Rechtsicherheit 
leisten. 
Sozlal- und Fernlllenpaß: 
Mit dem Antrag auf Einführung eines Sozial- und Familienpas- 
ses Luckenwalde beschäftigen sich derzeit der Gesundheits- 
und Sozialausschuß unter federführender Mitwirkung des So- 
zialamtes. Entsprechend der Beschlußvorlage werden auf der 
nbhsten Stadtverordnetenversammlung Umsettungsvorschlä- 
ge prbentiert. Dem Biskussionsprozeß wollte der Bürgermei- 
ster in seinem Bericht nicht vorgreifen. 
Bauaktivltiiten: 
Die Rekonstruktion der Heizungsanlage in der Kindereinrich- 
tung "Goldene Sonne" erfolgte. Die neue Heizung wird am 
Freitag, dem 28. August erprobt. 
Eine Heizung kommt ebenfalls in das Gebäude des neuen 
Standortes für den Bauhof auf dem ehemaligen Gelände der 
GPG-Blütenfreude. Mit dem Anschluß der Installationsarbei- 
ten Ende September, kann dann der Umzug des Bauhofes er- 
folgen, der Winterdienst zieht erst später nach. Der Umzug er- 
möglicht es, im alten Standort des Bauhofes in der Gottower 
Straße, neuen Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen. 
Im zweiten Themenkomplex, der sich mit Wlrtschaftsaktlvl- 
tiiten befaßt, ging der Bürgermeister zunächst auf den Flä- 
chennutzungsplan ein. 
Die vorläufige Festsetzung des Flächennutzungsplanes er- 
folgt, voraussichtlich zur nächsten Stadtverordnetenversamm- 
lung. In diesen Tagen wertet die Verwaltung die Anregungen 
und Bedenken zum Bebauungsplan Honigberg aus. Da die 
Erbkavelwiesen sich als Baugrundstück nicht eignen, wird sich 
dle nutzbare Gewerbeflache allerdings nicht auf die Größe 
ausdehnen, wie im Bebauungsplan ausgewiesen. Für die 
ndchste wird voraussichtlich ein entsprechender Satzungsbe- 
schlu ß vorbereitet. 

Zum Thema Relchelt-Aldl führte der Bürgermeister aus: 
"Meine sehr verehrten Damen und Herrenl Wie Sie sicherlich 
der Presse entnommen haben, bzw. sich persönlich vor Ort 
vergewissern konnten, erfolgte der ~ ~ a t e n s t i c h  zum Einkaufs- 
zentrum an der Bahn - zwischen Brandenburger und Neue 
Beelitzer Str, am Dienstag, den 18, August 1992. 

Die ursprüngliche Planung durch die Firma 'Reichelt", dort 
auch "Aldi" anzusiedeln, ist daran gescheitert, da0 die Firma 
Aldi nicht mehr bereit war, die geforderte Gewerbemiete zu 
zahlen. Die Firma Aldi verfolgt dabei generell das Ziel, eher am 
Stadtrand in Provisorien zu verkaufen, als ortsübliche Gewer- 
bemieten zu zahlen. Die Entscheidung der Fa. Aldi, keine 
Verkaufshalle zu mieten, legitimes Recht. Auch dies trennt die 
Marktwirtschaftvon der früher betriebenen Planwirtschaft, Wir 
kennen den breiten Bevölkerungswillen nach Errichtung einer 
entsprechenden Verkaufsstelle wohl. Allerdings sollten wir 
uns nicht mit diesem vom Aldi geschickt genutzten Argument 
jegliche Entscheidung uber Standort und Aussehen der Hallen 
aus der Hand nehmen lassen. So sollte der jetzige Standort im 
Industriegebiet ausschließlich produzierendem Gewerbe zur 
Verfügung stehen. Auch für Aldi müssen dieselben Bedingun- 
gen gelten wie für unsere heimischen Einzelhändler." An- 
schließend wies der Bürgermeister darauf hin, da0 der not- 
wendige Satzungsbeschluß zum Vorhaben an der Bahn erst 
Ende September in der nächsten Stadtverordnetenversamm- 
lung gefaßt werden kann, da noch eine Zuarbeit des Kreiska- 
tasteramtes fehlt. 
Die AusfUhrung der laufenden Bauarbeiten ist hiervon nicht , 

betroffen. 
An dieser Stelle informierte der Bürgermeister auch über das 
Vorhaben Nebenzentrurn am Stadtpark. Ein Besuch des am- 
tierenden Planungsamtsleiters Herrn Bubel und von Herrn 
Kurzrock, Amtsleiter Wirtschaftsförderungsamt, bei der ober- 
sten Landesbaubehörde in Cottbus ergab, daß ein neuer Be- 
bauungsplan aufgestelltwerden muß. Der neue lnvestor kann 
nicht in den alten Vorhaben- und Erschließungsplan eintreten. 
Die Verwaltung kann erst dann einen Bebauungsplan aufstel- 
len, wenn der Investor GrOße und Inhalt desVorhabens erklärt 
hat. 



Anschließend kam Bürgermeister Gruschka auf ein sehr aktu- 
elles Thema zu sprechen: 
"Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gaste! 
Nun zu einem Thema, daß in der letzten Zeit für einigen Wir- 
bel gesorgt hat: das ILONA-ProJekt der LUBA. Um dem The- 
ma und auch der Anfrage im Hauptausschuß vom 11.8.92 ge- 

, recht zu werden, möchte ich einige grundsätzliche Ausführun- 
gen voranstellen. Seitdem die LUBA existiert, tauchen häufi- 
ger Vorwürfe auf, Projekte der ,LUBA gefährdeten einheimi- 
sches Gewerbe, ja bedrohten zugunsten einiger aufgefange- 
ner Arbeitsloser die Arbeitsplätze in örtlichen Betrieben. Si- 
cher erinnern Sie sich alle daran, wie wir Stadtverordnete sei- 
nerzeit den Beschluß gefaßt haben, die LUBA zu gründen. Es 
gab keine Frage, es mußte etwas Bahnbrechendes für die Ar- 
beitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Luckenwalder 
getan werden. Diesen Konsens sehe ich zu meiner Überra- 

. schung gelegentlich in Frage gestellt,.. so geschehen im Fal- 
le ILONA. 
Nun, zur Sachlage: Der Name ILONA (Innovatives Lokales 
NAhverkehrsangebot) zeigt die spezifische Herangehenswei- 
se der LUBA. Ausgangspunkt der Überlegungen war die Fest- 
stellung, daß das Nahverkehrsnetz im Landkreis Luckenwalde 
und der Stadt katastrophal ist. Eine alte Rentnerin aus Ahrens- 
dorf hat kaum die Möglichkeiten von Ahrensdorf in die Kreis- 

rb stadt Luckenwalde zu kommen. Die Kosten für ein Taxi kann 
sie nicht aufbringen. Gerade die arbeitslosen Frauen auf dem 
Lande sind es, die ohne Auto zu Hause festsitzen, weil der 
Ehemann den Wagen braucht, um zui Arbeit zu kommen. Sie 
haben nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit, die nohnrendi- 
gen Besuche beim Arzt, Arbeitsamt und Einkäufe in der Kreis- 
stadt durc?führen zu können. Aber auch in der Kreisstadt 
weist der OPNV (Offentlicher Personen-Nahverkehr, d. Pref.) 
empfindliche Lücken auf. Als besonderes Hindernis erwiesen 
sich die immer noch aus DDR-Zeiten existierende Linienpla- 
nungen, die verzögerte Übergabe des Betriebshofs Forststra- 
Be und des dazugehörigen Bauparks an die Nuthe-Reise 
GmbH sowie die enge finanzielle Decke. l hnen ist das Tauzie- 
hen um Linieneinstellungen, Absicherung des Schülerver- 
kehrs und die Forderungen nach einer Stadtbuslinie sicher 
noch in bester Erinnerung ... Es bestand und besteht Hand- 
lungsbeda rf... Ziel der LUBA war es, eine Ergänzung zum 
Nahverkehrssystem zu suchen, die die regionalen Anforde- 
rungen erfüllt, und nicht als Konkurrenz auftritt. 
Bei den Überlegungen für das Projekt ILONA stand zunächst 
besonders die beschriebene Situation der arbeitslosen Frau- 
n auf dem Lande Im Vordergrund. Ein Beitrag zur Verbesse- 

*uns ihrer Lebensqualität zu leisten, war erklärtes Ziel der 
LUBA. Der Slogan "Frauen fahren für Frauen" entspricht der 
Realität. Gerade dieser Bestandteil hat das brandenburgische 
Ministerium fi3 Arbeit, Gesundheit, Soziales und Frauen und 
den Europäischen Sozialfond bewegt, Fördermittel bereitzu- 
stellen, die sonst nicht nach Luckenwalde gekommen wären.,. 
Im Vorfeld holte die LUBA wissenschaftliche Analysen 2.6. der 

- Universität Wuppertal über Rufbussysteme, Sammeltaxis, 
Diskobusse und Richtungstaxen ein. Keines dieser Systeme 
schien geeignet, da sie alle auf ein flächendeckendes Telefon- 
netz aufbauen. Auch die Ubernahme des im Land Berlin exi- 
stierende Telebussystem scheiterte aus denselben Gründen. 
Schließlich holte die LUBA beim brandenburgischen Landes- 
amt für verkehr Rat ein. Die Behörde schlug vor, die LUBA sol- 
le im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land- 
krei's Luckenwalde Personenbeförderung anbieten ... In einem 
Vertrag gestattet die kreisliche Verkehrsgesellschaft, heute 
Nuthe-Reise-GmbH, dem Projekt ILONA den Personentran- 
sport ausschlieBlich auf den bereits zugelassenen Nahver- 
kehrslinien. Außerhalb der Linien dürfen die ILONA-Busse im 
Gegensatz zu den Taxis nicht fahren. Es sei denn es sind so- 

* genannte "freigestellte B Bereiche" (z.B. Schüler-, Berufsver- 
kehr). Weiterhin ausgenommen davon sind interne Betriebs- 
fahrten und Materialtransporte. Die Nuthe-Reise-GmbH hat in 
ihrer Stellungnahme zum ABM-Antrag erklärt, daß sie dem 
Unternehmen ILONA aufgeschlossen gegenübersteht. Das 

hat sich bis heute nicht geändert. Die Fahrpläne von ILONA 
und ÖPNV werden abgestimmt. Deshalb kann ich die in den 
Raum gestellte Behauptung, ILONA würde den Linienbussen ' 
regelmäßig die Fahrgäste quasi vor der Nase wegfischen, so 
nicht akzeptieren. Aufgetretene Abstimmungsprobleme im er- 
sten Monat wurden zur beiderseitigen Zufriedenheit beigelegt. 
Warum es zwischen Buslinien und ILONA keine Kollision gibt, 
wird schon an dem verfolgten Wirtschaftlichkeitsprinzip von 
ILONA deutlich: Wo zu große Busse auf alten Linien mit wenig 
Fahrgästen über viele Dörfer fahren, müssen Kleinbusse her! 
ILONA ergänzt also das bestehende Nahverkehrsnetz. ILO- 
NA macht die Fqhrten, die sich für die großen Busse nicht loh- 
nen würde, bzw. werden Linien, die sich für die Kleinbusse als 
zu groß erweisen, an die Nuthe-Reise GmbH übergeben. 
Jeder kennt die angespannte Situation im Taxigewerbe. Nach 
der Währungsunion kamen auch die ,Verkehrsbetriebe in 
Schwierigkeiten und mußten Personal abbauen. Vielen der 
betroffenen Mitarbeiter wurde geraten, sich als Taxiunterneh- 
mer selbständig zu machen. Einige taten das auch und rech- 
neten sich angesichts des schlechten Nahverkehrsnetzes gu- 
te Chancen aus. Nach der neuerlichen Preisanhebung und der 
Einkommensentwicklungen zeigte sich, daß mehr Taxis vor- 
handen werden, als der Markt erfordert. Einige mußten ihr Ge- 
werbe schon abmelden. Jedem ist klar, daß das für die Betrof- 
fenen oft ein schwerer Schlag ist. Nur - ein Nahverkehrsbus 
Iäßt sich mit einem Taxi nicht in dieselbe Schublade pressen. 
Taxis sind erheblich flexibler, 
Nun zu einem weiteren Kritikpunkt: In den Bussen wurde CB- 
Funk installiert. Die Funkgeräte dienen besonders der Sicher- 
heit der Fahrerinnen und Fahrgäste. Da die ILONA vom 
Charakter her gemeinnützig ist und ein notwendiger Betriebs- 
funk als Grundlage vorhanden ist, sind die gesetzlichen Vor- 
aussetzungen erfüllt. Zur Frage des Personenbeförderungs- 
scheines nur soviel. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die 
dies beim Kleinbus verlangt. Es sei denn, die Aufsichtsbehör- 
de (Straßenverkehrsamt) trifit besondere Regelungen. 
Das zuständige.Arbeitsamt hat bei der Bewilligung des ILONA- 
Projektes genau geprüft, ob eine unlautere Konkurrenz vorlie- 
gen könnte. Da im zuständigen Entscheidungsgremium auch 
die Vertreter der Arbeitgeber, Kammern usw. sitzen und auch 
diese das Projekt unterstützt haben, gehe ich von der Recht- 
mäßigkeit aus. Ich warne an dieser Stelle auch noch einmal 
ausdrücklich davor, die zarten Blüten des ~ P N V  zerstören zu 
wollen. Der frühere Zustand einer faktischen Nichtexistenz ei- 
nes Nahverkehrs kann nicht unser Ziel sein ..." 
Der Bürgermeister resümierte: 
"Das öffentliche Echo auf ILONA ist überwiegend positiv. Die 
Bürgerinnen und Bürger nehmen das neueverkehrsmittel an, 
Es wird ständig an der Optimierung der Fahrpläne gearbeitet. 
Die Fahrpläne werden mit der Nuthe-Reise-GmbH und gern 
Straßenverkehrsamt des Kreises abgestimmt. Die Frage, ob 
das ILONA-Projekt für die Taxiunternehmer eine Konkurrenz 
darstellt, will ich hier mit aller Deutlichkeit mit NEIN beantwor- 
ten! Eindeutig haben beide Systeme unterschiedliche Ziel- 
gruppen, das zeigt das unterschiedliche Fahrpreisniveau und 
der Umstand, daß ILONA auf festen Linien und Taxen ohne 
Linienbindung fahren. Daß dies auch von anderen so gesehen 

8 wird, können Sie z.6. daran erkennen, daß die IHK eine even- 
tuelle Klage der Taxi-Fahrer nicht begrüßt. Nach Erfahrungen 
in den Altländern aus LeerINiedersachsen haben solche Kla- 
gen keine Erfolgsaussichten. Die IHK hat angeboten in dem 
Konflikt zu vermitteln. Auch ich stehe für solche Vermittlungs- 
versuche zur Verfügung. Die ILONA hat das öffentliche Nah- 
verkehrsnetz in Stadt und Kreis Luckenwalde zweifellos ver- 
bessert. Weil ihr Konzept gut ist, sollen nach ihrem Beispiel 
ähnliche Projekte in Fürstenwalde und Templin eingerichtet 
werden. Auch unsere Partnerstadt Bad Salzuflen ist an einer 
Zusammenarbeit mit dem ILONA-Projekt interessiert. ... Mei- 
ner Meinung nach wäre es z.B. eine gelungene Sache, wenn 
die ILONA in naher Zukunft im Namen der Kreisverwaltung 
und auch der Stadt fahren konnte." 



Abschließend informierte Herr Gruschka darüber, daß in der 
Kreisverwaltung darüber nachgedacht wird, die ltONA als 
Träger zu übernehmen. Dieser Schritt entspräche dem Ziel 
der LUBA, Rauerarbeitsplatze zu schaffen, ILONA wäre damit 
das erste Projekt der LUBA, das ausgegliedert würde und auf 
eigenen Beinen stünde. 
Schlachthof: 
Bürgermeister Peter Gruschka informierte darüber, daß die 
letzte Schicht im Schlachtbetrieb am 28. August gefahren 
wird, Durch die Einstellung des Schlachtbetriebes verlören 40 
Personen ihre Arbeit. Die Zerlegungsstrecke bliebe jedoch er- 
halten. 
Ausschlaggebend für die Schließung seien weniger der Druck 
des lrnmissionss~hutzamtes oder gar des städtischen Ord- 
nungsamtes aufgrund unzulässiger hygienischer Zustände 
und des Lärms gewesen, als vielmehr die mangelnde be- 
triebswirtschaftliche Rentabilitat. Der Versuch der genannten 
Behorden Kompromisse anzubieten mußte also zwangsläufig 
scheitern. Mit mehreren Millionen DM Investition wolle der Be- 
treiber die Zerlegungsstrecke ausbauen. Spätestens in einem 
halben Jahr sqllen 20 der 40 entlassenen Beschäftigten wie- 
der eingestellt werden, 
Struktur- und Wlrtschaftsfördeningsgesellschaft Lucken- 
walde-Possen: 
Der Kreistag Luckenwalde beschloß, sich an der bestehenden 
Struktur- und Wirt$chaftsförderungsgesellschaft Zossen zu 
beteiligen. Die beiden Kreise, die Kreissparkassen sowie die 
Raiffeisenbank Zossen als Gesellschafter gründen diese neue 
Gesellschaft mit dem Namen: Struktur- und Wirtschaftsförde- 
rungsgesellschaft Luckenwalde-Zossen. In den Aufsichtsrat 
sollen auch die Ämter und Städte einen Vertreter entsenden, 
so da8 sie die Mehrheit besitzen. Ziel dieser Gesellschaft soll 
es sein, die Kommunen durch Erschließung von Gewerbeflä- 
chen und Flächenbevorratungspolitik zu unterstützen. 
Statistik: 
Zum heutigen Stichtag (27.08.92) haben in Luckenwalde 
24.823 Einwohner ihren ersten Wohnsitz, davon 53,44 % 
Frauen, Ca, 1,200 Personen haben hier ihren Nebenwohnsitz. 
Besonders erfreulich ist die Tatsache zu werten, daß die Zah- 
len seit Ca. 4 Monaten wieder kontinuierlich zunehmen; Luc- 
kenwalde also wieder attraktiver wird. So nehmen auch die 
Geburten und Zuzüge wieder zu. Nähere Informationen wer- 
den in den nächsten Wochen in einem statistischen Bulletin 
herausgegeben, 
Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Zahl der Arbeitslosen von 
15,5 % auf 15,8 % erhöht. lnsgesamt suchten 3.732 Men- 
schen, (davon 67,53 % Frauen) eine neue Arbeit. Im Monat 
Jull meldeten sich 191 Frauen und 153 Männer (insg. 344) zu- 
siitzlich arbeitslos. Gleichzeitig fanden 123 Frauen und 139 
MCinner (insg. 276) eine neue Stelle, Bezogen auf die absolu- 
ten Arbeitslosenzahlen bedeutet dies, daß die Wahrschein- 
lichkeit, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, für arbeitslose 
Männer mehr als doppelt so hoch ist wie für arbeitslose Frau- 
en. 
Freibad: 
Zum Bereich Bäder führte der Bürgermeister folgendes aus: 
"Wie Sie wissen, steht die Problematik Freibad wieder in der 
öffenflichen Diskussion. Gleichzeitig ist das städtische Vorha- 
ben, im Rahmen eines Sport- und Freizeitkomplexes in der 
Mszartstraße die Badeeinrichtungen vielseitiger zu gestalten 
in eine Phase getreten, in der Entscheidungen zu Ausgestal- 
tung, Betreiber- bzw. Finanzierungsmodellen vorzubereiten 
sind. Die Luckenwalder Freibäder und das vorhandene Hal- 
lenbad müssen in absehbarer Zeit mit einem Aufwand rekon- 
struiert werden, der einem Neubau gleichkommt. Nun gilt es, 
im Zuge dieser Umstrukurierung auch die Attraktivität der Bä- 
der zu steigern, Eine ganzjährige Nutzung und Extras wie 2.6. 
Rutschen oder Whirlpools sind nicht nur eine Frage zeitgemä- 
ßer Standards, sondern wirken sich durch'eine steigende An- 
zahl von Badegästen positiv auf die Rentabilität aus. Herrn 
Klambt, Amtsleiter KST, lagen Angebote zur Besichtigung 
dreier in Ausstattung und Betrieb verschieden gelagerter Ob- 

jekte in den Altbundesländern vor. Frei nach Goethe "Die be- 
ste Bildung findet ein gescheiter Mann auf Reisen" besuchten 
wir am 20. August Bäder in Unna-Massen, Wuppertal und 
Sarstedt bei Hannover. Neben Verantwortlichen aus Kultur- 
und Bauverwaltung waren Vertreter aller Fraktionen sowie aus 
dem Bau- und dem KST-Ausschuß eingeladen, mitzufahren. 
Leider ist die Beteiligung nicht so stark ausgefallen, wie er- 
hofft. lnsgesamt können wir jedoch feststellen, da0 sich die 
anstrengende Busfahrt gelohnt hat. Besonders von den Be- 
treibern der beiden Bäder in Unna und Sarstedt waren interes- 
sante Details Über die Finanzierung und den Unterhalt der Bä- 
der, Einzugsbereich und Besuchewerhalten zu erfahren. Die- 
se Erkenntnisse werden zusarnmengefaßt und in die Arbeit 
zum Sport- und Freizeitkomplex einfließen," 

28. Stadtverordentenversammlung 
die Beschlusse 

2. Nachtrag zum Haushaltsplan verabschfedet 
Auch irn ersten Nachtrag wies der städtische Verwaltungs- 
haushalt noch ein Defizit von 9,7 Millionen auf. Er wurde von 
der Kommunalaufsicht nur mit der Auflage genehmigt, daß 
das Defizit durch weitere Sparmaßnahmen deutlich verringert 
würde. Die Genehmigung war zunächst dringend erforderlich, 
weil die Stadt sonst keine Kornrnunalkredite aufnehmen k a n n e  
aus denen sie ihre Vorhaben finanziert. Für den nun verab- ' 
schiedeten zweiten Nachtrag wurde der Rotstift nochmals 
kräftig angesetzt, so daß das Finanzloch auf 5,6 Millionen DM 
geschrumpft ist. Die Einsparungen wurden in allen Bereichen 
der Verwal$ng vorgenommen. GrOßere Summen wurden 
durch die Uberarbeitung der Verträge für den Bezug von 
Dampf und Heizwärme (440.000 DM) und die Verzögerung 
von Tiefbaumaßnahmen ins nächste Jahr (226.000 DM) frei. 
Auf der Einnahmenseite konnte der Planansatz der Gewerbe- 
steuereinnahmen um fast eine halbe Million DM erhöht wer- 
den. Dies rechtfertigten Steuerschäkungen von Land und 
Bund und die Entwicklung der stadtischen Steuereinnahmen, 
die höher ausgefallen sind, als ursprünglich erwartet. Auf- 
grund des neuen Brandenburgischen KiTa-Gesetzes und der 
darauf aufbauenden neuen Gebührensatzung für Kinderein- , 

richtungen (siehe Satzungstext) konnten auf diesem Gebiet 
Einnahmesteigerungen um 544.000 DM veranschlagt wer- 
den. Geplant ist, das Friedhofswesen durch Überarbeitung 
der Satzungen kostendeckend zu gestalten. Trotz vieler wei- 
terer Einsparungen oder Einnahmesteigerungen konnte da 
Defizit nicht, wie ursprünglich angestrebt, unter 5 Millionen ge 
drückt werden, 

iI, 
Das 5,6-Millionen-Defizit des Verwaitungshaushaltes soll durch 
Zuschüsse vom Land gedeckt werden, es ist als sogenannte 
Bedarfszuweisung ausgewiesen, 
Auch im Verm6genshaushalt ergaben sich wesentliche Ände- 
rungen. Zusätzlich müssen 2.6. 

* - 105.000 DM in die Heizungsanlage der Kindereinrich- 
tung "Goldene Sonnen, - 45.000 DM ins Freibad Elsthal, - 140.000 DM in die Entwicklungsplanung für ein neues 
Freibad, 

- mehr als eine halbe Million in den Ankauf des GPG- 
Geländes, 

- t78.000 DM in die Bebauungsplanung für den sozialen 
Wohnungsbau am Kirchhofsweg, 

- 1 10.000 DM in Saniemngsmaßnahmen an der Schwimm- 
halle Mozartstraße, - 30.000 DM in Planungen für den Waldfriedhof 

- und 225,000 DM für die Planungsleistungen fur die 
Beelitzer Straße und die Straße zum Freibad investiert 
werden. 

Einsparungen ergaben sichvor allem dadurch, daß Vorhaben, 
wie z.B. die Sanierung des Arbeitslehrezentrums und einige 
Tiefbaumaßnahmen sich aus verschiedenen Gründen ins 
nächste Planjahr verschieden. Die Sanierung des Arbeitsleh- 
rezentrums konnte z.8. während der Ferienreit nicht begon- 
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nen werden, weil die Kredite noch nicht bewilligt waren, in der 
Schulzeit kann nun vorerst nicht gebaut werden. 
Durch den 2. Nachtrag konnte gesichert werden, daß alle in 
Auftrag gegebenen Vorhaben bezahlt, und begonnene Inve- 
stitionen planmäßig weitergeführt werden können. 
Stadt übernimmt~Elnwohnermeldewesen 
Auf der 28. Stadtverordnetenversammlung wurde der formel- 
le Beschluß gefaßt, daß das städtische Einwohnermeldeamt 
(im Rathaus) auch das Einwohnermeldewesen der Gemein- 
den Frankenfelde und Kolzenburg Übernimmt. Dies wird schon 
seit 01. Juli praktiziert. 
Aufstellung von Bebauungsplänen beschlossen 
Wie Sie 'auch den amtlichen Bekanntmachungen entnehmen 
können, faßten die Stadtverordneten Beschlüsse zur Aufstel- 
lung von drei Bebauungsplänen (siehe Bekanntmachungen). 
Beschliisse aufgehoben 
Um die Festsetzung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Luckenwalde nicht 'unnötig zu verzögern, wurden die Be- 
schlüsse 
265-20/91- uÄnderungsvorschläge zum Flächennutzungspla- 
n" und 
302-22/92 - Aufstellungsbeschluß für den Bebauungsplan Nr. 
3 "Grüner Weg/LehmhufenwegW 
aufgehoben. Beide Beschlüsse hatten zum Ziel, den politi- 

e s c h e n  Willender Stadtverordneten auszudrücken und andere 
Nutzungen in bestimmten Stadtgebieten vorzusehen, als es 
der zu diesem Zeitpunkt öffentlich ausgelegte Entwurf des Flä- 
chennutzungsplanes vorsah. Die Beschlüsse der Stadtver- 
ordneten wirken direkt,auf den Entwurf. Sie können nicht als 
"Bedenken und Anregungen" im Sinne des Baugesetzbuches 
angesehen werden, die jeder Bürger in der Zeit der Auslegung 
vorbringen kann. Bliebe es bei diesen Beschlüssen, wäre eine 
erneute Auslegung des Flächennutzungsplanenhnrurfs nötig. 
Die daraus entstehende Zeitverzögerung sollte mit der Aufhe- 
bung der genannten Beschlusse vermieden werden. 
Offentllch-rechtllche Verelnbarung mit Frankenfelde 
Für die Zeit bis zur neuen Legislaturperiode, in der Frankenfel- 
de und Kolzenburg zur Stadt Luckenwalde gehören werden, 
schließen die Gemeinden mit der Stadt Verträge, die das Zu- 
sammenwachsen vorbereiten und die schrittweise Übernah- 
me der Verwaltung der Gemeinden durch die Stadt beinhalten. 
Die Stadtverordneten verabschiedeten am 27. August den 
Veitragstext der 'Offentlich-rechtlichen Vereinbarung mischen 
Frankenfelde und Luckenwalde. Der Vertrag regelt z.6. das 
Teilnahme- und Mitspracherecht der Bürgermeister, Stadtver- 
ordneten- bzw. Gemeindevorsteher in den Rats- und Aus- 
schuflsitzungen, Haushalts- und Steuerangelegenheiten und 
die Zusammenarbeit der Feuerwehren. Auch konkrete Maß- 
nahmen z.B. des Straßen- und Wegebaus, der Verkabelung, 
der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, des Erdga- 
sanschlusses und Vereinbarungen für den Bereich Kultur und 
Bildung sind in dem Vertrag enthalten. 
Der Vertrag tritt nach seiner Verabschiedung in den Gemein- 
deparlamenten und seiner Unterzeichnung durch die Bürger- 
meister in Kraft. Auf der Stadtverordnetenversammlung konn- 
te der Birgermeister ein Schreiben des Landrates voryeisen, 
in dem dieser dem in monatelanger Arbeit ausgehandelten 
und mit der Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmten Ver- 
trag seine Genehmigung erteilt. 

, Spendenaktion gestartet 
Auf Vorschlag des Abgeordneten Klaus Reiche, der auf die ka- 
tastrophalen Auswirkungen des Bürgerkrieges im ehemaligen 
Jugoslawien hinwies, starteten die Stadtverordneten eine spon- 
tane Spendenaktion zur Linderung von Flüchtlingselend. Ad 
hoc wurden 31 0,- DM gesammelt. Das Geld wird an das Mal- 
teser-Hilfswerk überwiesen. 

9 

C", 

Gebührensatzung 
für Kindereinrichtungen und Horte 

tritt On Kraft 
Parallel zur Stadtverordnetenversammlung tagte der Jugend- 
hilfe-Ausschuß des Kreises. Er bestätigte die in der vorigen 
Stadtverordnetenversammlung verabschiedete neue "Gebuh- 
rensatzung für Kindereinrichtungen und Horte", die in. dieser 
Ausgabe des Amtsblattes~eröffentlicht wird und am 01. Okto- 
ber 1992 in Kraft tritt. Was hat sich gegenüber der vorausge- 
gangenen Regelung geändert? Ab sofort zählen alle Kinder ei- 
ner Familie mit, die eine städtische Kindertageseinrichtung be- 
suchen. Bei einer Familie mit drei Kindern, in der je ein Kind in 
Hort, Kindergarten und Krippe untergebracht ist,.zählt das 
Krippenkind wirklich als Kind Nr. 3. Diese Regelung entlastet 
kinderreiche Familien. Stärker zur Kasse gebeten werden El- 
tern mit höherem Einkommen, Die Tabelle wurde an die 
Einkornmensentwicklung angeglichen, indem die Staffelung 
nach oben erweitert wurde. 
Alle Eltern werden über die Kindereinrichtungen ausführlich in- 
formiert. Mitte September können voraussichtlich neue Ver- 
träge ausgegeben werden, die dann ab Oktober gelten. 

Gebührensatzung für Kindereinrich- 
tungen und Horte 

der Stadt Luckenwalde I 

vom 25.06.1 992 
Aufgrund der 55 2 Abs. 1,4 Abs. 1,5 Abs, 1,21 Abs. 3 Buch- 
stabe f des Gesetzes über die Selbstverwaltung der Gemein- 
den und Landkreise in der DDR vom 17. Mai 1990 (GBI I S. 
255) geändert durch die Gesetze vom 25.04.1 991 (GVBI BB 
S. 251) und l9. l2. l99l (W61 6 6  S. 682) und 20.01 .I992 

' 
(GVBI. BB I, S. 16), des Artikel 1 55 1 Abs. 1,2,4,6Abs, 1 des' 
Gesetzes über Kommunalabgaben, Vergnügungssteuer und 
zur Übertragung der Verwaltung der Gewerbesteuer auf die 
Gemeinden vom 27.06.1991 (GVBI BB S. 200), 5 90 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Ki.nder- und Jugendhilfegeset- 
zes vom 26.06.1 990 (BGBI I S. 1 163) i. V. m. Anlage I, Kapi- 
tel X, Sachgebiet B Abschnitt lil Nr. 1 Einigungsvertrag vom 
31.08.1 990 (BGBI I S. 889,1072) und 5 17 des Zweiten Geset- 
zes zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu- 
ches - Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagesstättengesetz 
(Kita-Gesetz) vom 10.06.1992 (GVBI. BB I S. 178) hat die " 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde in ih- 
rer Sitzung am 25.06.1 992 folgende Gebührensatzung für die 
Benutzung ihrer Kindertagesstätten und Horte beschlossen: 

§ 1 
Für die Nutzung der Kindereinrichtungen der Stadt Lucken- ' 

, walde werden in Verbindung mit der jeweils gültigen Benutze- 
rordnung Gebühren,nach dieser Satzung und dem dazugehö- 
rigen Gebührentarif erhoben. 
Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. 

9 2 
~ebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der die 
Einrichtung besuchenden Kinder. 

1 3  
Die Höhe der Beiträge bemißt sich nach dem Gesamtnettoe- 
inkommen der Erziehungsberechtigten und nach der Anzahl 
weiterer Kinder der Familie in einer Kindertageseinrichtung. 
Kind 1 ist in der Regel das älteste in einer Einrichtung in städ- 
tischer Trägerschaft. 

§ 4 
Als Nettoeinkommen wird bei Ehepaaren und Alleinerziehen- 
den mit eigener Haushaltsführung das Nettoeinkommen ein- 
schließlich Lohnersatzleistungen zugrunde gelegt. Nicht an- 



gerechnet werden einkommensabhängige Sozialleistungen - 
insbesondere Kindergeld- und Unterhaltsleistungen. 
(1) Die Eiternbeiträge sind bis zum 10. des jeweiligen Mo- 

nats zu entrichten, Bei mehr als 2 Monaten Zahlungs- 
Verzug kann der Träger den Vertrag fristlos kündigen. 

(2) Die Fälligkeit der Gebühren entsteht auch bei Nichtan- 
wesenheit des Kindes in der Einrichtung (genauere 
Verfahrensweise regelt die Benutzerordnung). 

9 5 
Die ~rziehun~sberechti~ten sind verpflichtet, dem Träger der 
Einrichtung bei Unterzeichnung des Aufnahmevertrages die 
Unterlagen zur Ermittlung des Gesamtnettoeinkommens vor- 
zulegen (Kita-Gesetz 5 17 Abs. 5) Änderungen bezüglich des 
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' Gesamtnettoeinkommens sind dem Träger unverzüglich schrift- 

lich mitzuteilen. 

5 6 
Gastkinder können die Einrichtung bis maximal 5 Tage im Mo- 
nat besuchen. 
Dies gilt nicht für die Horte in der Ferienzeit, Die Gebühren für 
Gastkinder betragen pro Tag 5,00 DM. 

9 7 
Diese Gebührensatzung tritt ab dem 1. des auf die Veröffent- 
lichung folgenden Monats in Kraft. 
Diese Gebührensatzung ersetzt dievor Inkrafttreten geschlos- 
senen Betreuungsvertrage. 

Gebührentarif 
bereinigtes 
Nettoeinkommen 1. 2. 3. 4.1 
unter 
~ ~ O , O P " D M  Kinderkrippe 15,OO DM - - - 

Kindergarten 10,OO DM - - - 
Hort - - - - 

ab. 
940,OO DM Kinderkrippe 20,OO DM - - - 

Kindergarten 15,00 DM - - 
Hort d - - - 

ab 
1095,OO DM Kinderkrippe 30.00 DM 20,00 DM - - 

Kindergarten 20,OO DM 10.00 DM - - 
Hort - - - 

ab 
1250,OO DM ~ i n d e r k r i ~ ~ k  40,OO DM 30.00 DM 20,OO DM - 

Kindergarten 30,OO DM 20,QO DM 10,OO DM - 
Hort 10,00 DM - - - 

ab 
1400,OO DM Kinderkrippe 50,OO DM 40,OO DM 30,OO DM - 

Kindergarten 40,00 DM 30,OO DM 20,OO DM - 
Hort 15,OO DM 10,OO~ DM 5,00 DM - 

hab 
1580,OODM Kinderkrippe 60,OODM 50,OODM 40,OODM - 

Kindergarten 50,OO DM 40,OO DM 30,00 DM - 
Hort 20,OO DM 15,00 DM 10,OO DM 5,OO 

ab 
1 880,OO DM Kinderkrippe 70,OO DM 60,OO DM 50,OO DM 30,OO 

. Kindergarten 60,OO DM 50,OO DM 40,OO DM 20.00 
Hort 25,00 DM 20,OO DM 15,00 DM 10,OO 

ab 
2190,OO DM Kinderkrippe 80,OO DM 70,OO DM 60,OO DM 40,OO 

Kindergarten 70,OO DM 60,OO DM 50,OO DM 30',00 
Hort 30,OO DM 25,OO DM 20,OO DM 15,OO 

ab 
2500,OO DM Kinderkrippe 90,OQ DM 80,OO DM 70,OO DM 50,OO 

Kindergarten 80,00 DM 70,OO DM 60,OO DM 40,OO 
Hort 35,OO DM 30,OO DM 25,OO DM , 20,OO 

ab 
2800,OO DM Kinderkrippe 100,OO DM. 90,OO DM 80,OO DM 60,OO 

Kindergarten 90,OO DM 80,OO DM 70,OO DM 50,OO 
Hort 40,OO DM 35,OO DM 30,OO DM 25,OO 

ab I 

3100,OO DM Kinderkrippe 110,OO'DM 100,OO DM 90,00 DM 70,OO 
Kindergarten 100,OO DM 9ß,00 DM 80,OO DM 60,OO 

45,OO DM 40,OO DM 35,OO DM 30,OO 
ab 
3400,OO DM Kinderkrippe 120,OO DM 110,OO DM 100,OO DM 80,OO 

Kindergarten 110,OO DM 100,OO DM 90,OO DM 70,OO 
Hort 50,QO DM 45,OO DM 40,OO DM 35,OO 

ab 
3700,OO DM Kinderkrippe 130,OO DM 120,OO DM 110:00 DM 90,OO 

Kindergarten L20,OO DM 110,OO DM 100,00 DM 80,00 
Hort 55,OO DM 50,00 DM 45,OO DM 40,OO 

ab 
4100,OO DM Kinderkrippe 140,OO DM 130,OO DM 120,OO DM 100,OO 

Kindergarten 130,OO DM 120,OO DM 110,00 DM 90,OO 
Hort 60,OO DM 55,00 DM 50,OO DM 45,OO 



ab 
4400.00 DM Kinderkrippe 150.00 DM 140.00 DM 130,OO DM 110.00 

Kindergarten 140.00 DM 130.00 DM 120,OO DM 100,OO 

~ o r t  65,OO DM 60.00 DM 55,OO DM 50,OO 

Luckenwalde, den 27. August 1992 
P. Gruschka 

Bürgermeister 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Gebührensatzung für Kindereinrichtungen 
und Horte der Stadt Luckenwalde vom 25. Juni 1 992 wird hier- 
mit öffenlich bekanntgemacht. 
Auf die Vorschriften des 3 5 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über 
die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der 
DDR (Kommunalverfassung) vom 17. Mai 1990 (GBI. I S. 255) 
wird verwiesen. Danach hat jede Gemeinde das Recht, Ange- 
legenheiten ihres eigenen Wirkungskreises durch Satzungen 
zu regeln, soweit Gesetze nichts anderes'bestimmen. Sie sind 
Öffentlich bekanntzumachen. , 

Nach 5 16 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Luckenwalde 
kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
gegen Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
nach Ablauf eins Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel- 
tend gemacht werden. 
Nach Q 6 der Bekanntmachungssatzung der Stadt Luckenwal- 
de kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
bei der öffentlichen Bekanntmachung nach Ablauf eines Jah- 
res seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Luckenwalde, den 27. August 1992 

P. Gruschka 
Bürgermeister 

Hundezählung ab 1.9.1992 
Ab 1. September 1992 führt die Stadt Luckenwalde eine 
Hundezählung durch. 
Hierzu werden Kräfte der LUBAzu allen Haushalten gehen. Al- 
le Hundehalter sind gemäß der vorläufigen Hundesteuersat- 
zung vom 1 .I .I 991 verpflichtet, ihren Hund anzumelden. 
Wer dies bisher versäumt hat und wessen Hund älter als 3 Mo- 
nate ist, kann dies im Rathaus, Abteilung Steuern, Zimmer 
1 18, nachholen. 

Stadtvenvaltung 
Abt. Steuern 

Währungsumstellung noch möglich 
Seit 1. August ist ein neues Gesetz in Kraft, das Tatbestände 
regelt, die sich nachträglich aus der Währungs-, Wirtschafts- 
und Sozialunion ergeben haben. In einer vielzahl von Fällen 
waren z.B. die Fristen für Anträge auf Währungsumstellung 
versäumt worden. Seit dem 30. November 1990 bestand kei- 
ne rechtliche Möglichkeit mehr, solchen Anträgen stattzuge- 
ben, Das Fristversäumnis führte oftmals zu sozialen Härten, 
die besonders alte oder kranke Bürger trafen. Die Bundesre- 
gierung hielt es deshalb aus sozialen Gründen für geboten, die 
Antragsfrist für die Umstellung von Kontoguthaben natürlicher 
Personen bis zum 30. Juni 1993 wieder zu eröffnen. 
Die Möglichkeit zur nachträglichen Währungsumstellung gilt 
für alle Konten natürlicher Personen, deren Gesamtbetrag 
500 Mark der DDR übersteigt. Das Gesetz sieht einen allge- 
meinen Umstellungssatz von 2 Mark der DDR in 1 Deutsche 
Mark vor. Lediglich Guthaben von Personen mit Wohnsitz au- 
ßerhalb der ehemaligen DDR, die nach dem 31. Dezember 
1989 erworben wurden, werden entsprechend den Regeln 
des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 im Verhältnis 3:1 um- 
gestellt. Eine nachträgliche Umstellung im Verhältnis 1:1 ist 
nicht mehr möglich. Auch ein nachträglicher Umtausch von 
Bargeld ist nicht mehr vorgesehen, weil sonst die Umstellung 
unrechtmäßig erworbenen Geldes nicht ausgeschlossen wer- 
den kann. 
Anträge auf nachträgliche Umstellung von Kontoguthaben 
können die betroffenen Bürger direkt an ihr kontoführendes 
Kreditinstitut richten. Diese Möglichkeit gilt auch für solche 
Konten, deren Umstellung zwischenzeitlich beantragt, aber 
wegen Fristversäumnis abgelehnt worden war. 
Das oben zitierte, jüngst vom Bundestag beschlossene "Ge- 
setz Über die nactiträgliche Umstellung von Kontoguthaben, 

über die Tilgung von Anteilrechten an der Altguthaben-Ablö- 
sungs-Anleihe, zur Änderung lastenausgleichsrechtlicher Be- 
stimmungen und zur Ergänzung des Gesetzes über die Errich- 
tung der Staatlichen Versicherungen der DDR in Abwicklung" 
gewährleistet, daß die Betroffenen künftig wieder über ihre oft 
mühsam erworbenen Ersparnisse verfügen können, sofern 
sie bei ihrer Bank bis zum 30. Juni L993 einen Antrag auf Um- 
stellung stellen. 

Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 

07/92 
Berkenbrücker ~haussee . 

Die Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde beschloß auf 
ihrer 28. Sitzung am 27. August 1992, für das Gelände an der 
Berkenbrücker Chaussee, 
Gemarkung Luckenwalde, Flur 13, 
Teile des Flurstückes 23017, 
Teile des Flurstückes 23011 2 
und der Gemarkung Frankenfelde, 
Flur 3, 
Teile des Flurstückes 14, 15 und 1716 
den Bebauungsplanes Nr. 07/92 aufzustellen. Der Aufstel- 
lungsbeschluß zum Vorhaben- und Erschließungsplan "Säge- 
werk" vom 26. März 1992 (Beschluß-Nr. 325-24192) verliert 
hiermit seine Gültigkeit. Dieser Beschluß wird hiermit gem. § 
2 Baugesetzbuch ortsüblich bekanntgemacht. 
Es werden folgende Planziele angestrebt: 
Für die Gemeinde Frankenfelde und für die Stadt Luckenwal- 
de als Mittelzentrum besteht ein großer Bedarf an anzusie- 
delndem Gewerbe und der damit verbundenen Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen. 
Im Gebiet des aufzustellenden ~ebauungsplanes wird land- 
wirtschaftlich in gewerblich genutzte Flächen umgewandelt. 
Dies erfolgt durch den Bau eines Sägewerkes mit Verwaltung 
und Folgeeinrichtungen. 
Das zu errichtende Sägewerk wird eine Holzverarbeitungska- 
pazität von 250.000 Festmeter Rohholz/Jahr haben und wird 
die Holzveredlung zu Fensterkanteln, Bauholz und Leinbinder 
vornehmen. ' 

Zur Umsetzung der Ziele hat der Investor, Freiherr V. Aufsess, 
Holzernteverträge mit der Brandenburgischen Landesregie- 
rung abgeschlossen, die ihm den Kauf vonjährlich Holz für 30 
Mio. DM garantieren. 
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Das Bauvorhaben wird eine bebaute Fläche von ca. 30.000 
qm in Anspruch nehmen. In der 1. Phase der Arbeitsaufnah- 
me, die 1 -schichtig gefahren wird, werden 250 Arbeitsplatze 
geschaffen. In der 2. Phase im 2-Schicht-System werden ins- 
gesamt bis zu 550 Beschäftigte tätig sein. 

Der Bürgermeister 

Oben: Gemarkung Luckenwalde 
F l u r  13 
MeOstab 1:2500 

Untcn:Cemarkung Frankenlclde 
F l u r  3 

' 

Maflstnb 1 :2S00 



Bekanntmachung 
des ~ufstellun~sbeschlusses rum Beba"ungsplan.Nr. 

08192 
"Färberweg" 

Die Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde beschloß auf 
ihrer 28. Sitzung am 27. August 1992, für das Gebiet Straße 
zum Freibad, Färberweg, Tuchmacherweg,'Müllerweg, Els- 
thaler Straße sowie !+ 

Flurstück 51 8 (Teilfläche), 
Flurstück 545 (Teilfläche), ' .. , 

Flurstück 543 (Teilfläche) und 
Flurstück 655 (Teilfläche) 
den Bebauungsplan Nr. 08/92 aufzustellen. Dieser ~eschluß 
wird hiermit gemäß 5 2 Baugesetzbuch ortsublich bekanntge- 
macht. . 
BegrPndung: 
Es liegt eing Vielzahl von Anträgen vor, die nicht bearbeitet 
werderi können, weil sich die Grundstücke im Außenbereich, 
§ 35 BauGB, befinden. Da eine städtebauliche Entwicklung er- 
wünscht ist, und um dem vorherrschenden Wohnungsmangel 
abzuhelfen, bzw. dem stetig steigenden Wohnungsbedarf ge- 
recht zu werden, ist die Anweisung von Wohnbauflächen für 
Eigenheim- und andere Wohnungsbauvarianten notwendig. 

e m  vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes ist das 
- 

Gebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Das Plangebiet befin- 
det sich in relativer Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung. 
Zur Zeit sind auf der Fläche unregelmäßige Kleingartenanla- 
gen mit teilweiser Wohnnutzung vorhanden. Die Gesamtflä- 
che umfaßt ca. 3,5 ha. 
Folgende Planziele werden angestrebt: 
Durch den Bebauungsplan ist zu sichern, daß sich das Gebiet 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Deshalb soll 
das Plangebiet als reines Wohngebiet (WR, 5 3 BauNVO) fest- 
gesetzt werden. Desweiteren sollen keine Gewerbe, auch kei- 
ne nicht-störenden Handwerksbetriebe, zugelassen werden. 

Der Bürgermeister 

' Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses zum ~ e b a u u n ~ s ~ l a n  Nr. 

09192 
"Spandauer Straße" 

Die Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde beschloß auf 
ihrer 28. Sitzung am 27. August 1992, für das Gebiet . 
(Flur 9) ~ e u b  Beelitzer Straße, Berkenbrücker Chaussee, 
(Flur 10) Frohe Zukunft, An den Eichelstücken 

, (Flur 9) Nordstraße und Bahndamm 
den Bebauungsplan Nr. 09/92 aufzustellen. Dieser ~eschluß 
wird hiermit gemäß § 2 Baugesetzbuch ortsublich bekanntge- 
macht,, 
Begründung: 
Für das o.g, Plangebiet wurde eine Vielzahl von Bauanträgen 
zur Bebauung mit Eigenheimen registriert. Derzeitig müssen 
diese Anträge abgelehnt werden, da sich die Grundstücke im 
Außenbereich befinden (5 35 BauGB). Eine städtebaulich ge- 

, ordnete Entwicklung ist daher notwendig. Im vorliegenden 
Entwurf des Flächennutzungsplanes ist das 0.g. Gebiet als 
Wohnbaufläche dargestellt. Das Plangebiet wird einerseits 
durch die Berkenbrücker Chaussee und andererseits durch 
den Bahndamm begrenzt. Es liegt in relativer Nähe zur vor- 
handenen Wohnbebauung. Zur Zeit befinden sich auf der Flä- 
che unregelmäßige Kleingärten und teilweise Wohnbebau- 
ung. .Die Gesamtfläche beträgt 6,5 ha. 
Folgende' Planziele werden angestrebt: 
Durch den Bebauungsplan ist zu sichern, daß sich das Gebiet 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Das Plange- 
biet soll als allgemeines Wohngebiet (WA § 4 BauNVO) fest- 
gesetzt werden. Die Grundstücke dürfen nur entsprechend 
dem Wohngebietscharakter genutzt werden. 

Der Bürgermeister 

. Baruther Str. 7, 1710 Luckenwalde 
Tel.: Luckenwalde 22 66 

Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Hausschlachtung 

Imbiss Partyservice 
Sie bestellen - wir liefern 

Montag bis Freitag 8.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 8.00 - 1 2.00 Uhr 

I 

Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB - 

. Auftraggeber: 
Stadt Luckenwalde, Markt 10 
0-1 71 0 Luckenwalde 
Tel.: 520 
Fax: .52230 
vergabeverfahren:' öffentliche ~usschrkibun~ 
Art und Umfang der Leistung (keine losweise Vergabe): 
2450 qm Dachsanierung mit ALU-Kalzipsystem einschließlich 
Unterkonstruktion und 140 mm' Wärmedämmung, 
2500 qm Gerüstbau, Dachklempnerarbeiten, u.a. 422 Ifm. 
Kastenrinne, 45 Ifm. Regenfallrohr 
Ort der Ausführung: 
Schwimmhalle Mozartstraße, 0-1 71 0 Luckenwalde 
Ausführungsfrist: ' 

Beginn: 25.1 0.1 992, 30 Werktage 
Die Vergabeunterlagen können bis zum 11.09.1 992 bei der 
Stadtverwaltung Luckenwalde, Hochbauamt - Zm. 21 2, Markt 

A a r ~ z ~ e c z .  Sie i a 4  ~ e t P 4 & c A -  

WERBEAGENTUR 
P P 

Liickeiiwalde Breite Str: 21 

Schaufensterdekoration 

Verkaufsraumgestaltung 

Bühnen-, AussteIIungs- 
uad Messe#estaltung 
BsschrIftung und Individuelle 
Bmfaifung von W~rIbcbflächsn 
Vertrhb und Beschriftung 
von L lcht&iisten , U' 
Werbung dn Fahrzeugen 1 

Logoentwicklung 
und Ent wurfsgestaltung P 



Spezialist für 
Blumen und 

Kranzbinderei 
Käthe-Kollwitz-Str. 15 

Luckenwalde 171 0 Tel. 3029 

Täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr 

10 in 0-1910 Luckenwalde, Tel,: 5201App. 209 oder Fax: 
52230 angefordert werden. 
Der Versand der Unterlagen erfolgt ab 14.09.1992 (keine 
Selbstabholung). 
Abgabe und Eröff nungstermin: Mittwoch, 3O.O9.l992,lO.OO 
Uhr, im Festsaal des Rathauses , 

Ende der Zuschlagsfrist; 30.1 0.1 992. 
Stadt Luckenwalde 
Der Bürgermeister 

Information der Gleichstellungsbe- 
aufiragten zu 

Rechten von Arbeknehrnerinnen bel Ein- 
stellungsgesprächen 

Aus gegebenem Anlaß möchte ich alle Frauen auf ihre Rech- 
te bei Einstellungsgesprächen aufmerksam machen. 
Obwohl jede Frau gern einer Arbeit nachgehen möchte, darf 
das nicht dazu führen, da0 Frauen durch unzulässige Fragen 
des Arbeitgebers bei Einstellungsgesprachen diskriminiert 
werden, 
Der Arbeitgeber darf bei Einstellungsgesprachen nur solche 
Fragen stellen, die mit dem Arbeitsplatz oder der zu leistenden 
Arbeit in Zusammenhang stehen. Das Fragerecht findet seine 
Grenzen in dem Personlichkeitsschutz der Bewerberin. 
Unzulässig sind daher Fragen nach der Einnahme von Verhü- 
tungsmitteln, nach Heiratsabsichten, nach Kinderwunsch oder 
nach der letzten Regel. 
Auch die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft 
sind nicht zulässig. Dies hat der Europäische Gerichtshof En- 
de 1990 entschieden. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn 
die Schwangere auf Grund der Schwangerschaft die Tätigkeit 
für die sie slch bewirbt, nicht ausführen kann z.B. Mannequin. 
Solche unzulässigen Fragen brauchen von der Bewerberin 
nicht bzw. nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. 
Wenn sie auf eine unzulässige Frage nicht wahrheitsgemäß 
geantwortet haben, können ihnen daraus auch keine Nachtei- 
le entstehen. Dies gilt nicht nur bei mündlichen Fragen, son- 
dern auch bei entsprechenden Fragen in Fragebögen. 
Bekanntgeworden sind auch Fälle, in denen Frauen aufgefor- 
dert wurden, sich sterilisieren zu lassen. Solche Praktiken ge- 
hen natürlich weit über das Maß des verträglichen hinaus. 
Es gehört aber auch zu den Aufgaben der Betriebsräte, in ih- 
ren Betrieben darbber zu wachen, daß geltende Regeln einge- 
halten werden. Daher sollten die Betriebsräte schon vorher 
darüber wachen, daß in ihrem Betrieb derart unzulässige F ra- 
gen und Forderungen nicht gestellt werden - und falls dies der 
Fall ist - Anderung bewirken. 

Isa Arlt 
Ci eichstellungsbeauftragte der Stadtverwaltung 

Theater zum Mitmachen 
Elektrafanal - das Recht auf Rache 
Der Vater erschlug dieTochter, die Mutter köpfte den Vater und 
jetzt soll der Bruder die Mutter erschlagen? Recht oder Rache, 
Vernunft und Vergebung versuchen Vergangenheit zu bewäl- 
tigen, Elektra sucht ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Fa- 
milie ins Lot zu bringen - blind wie Justitia will sie die Waage ins 
Gleichgewicht bringen: Meine Toten so schwer wie deine 
Toten. 
Dieses Drama um Gerechtigkeit, ein alter griechischer My- 
thos, in der Antike von Euripides, Sophokles und anderen für 
das Theater gestaltet und in der Neuzeit mehrfach bearbeitet, 
hat Hermann Kurtenbach neugestaltet und inszeniert. 
Figuren mit kurzen Auftritten bekommen plastische Charakte- 
re, eine Geschichte und zwingen Elektra zur Rechtfertigung, 
zum Überdenken ihrer Vergeltungssucht. 
Rückgreifend auf die antike Tragödie ist ein Sprechchor we- 
sentliches Element von "Elektrafanal". Der Chor, bestehend 
aus alten und jungen Frauen, versucht Elektrain ihrem Leiden 
und in ihrer Leidenschaft zu stützen, zu lenken, oder zu halten, 
je nachdem in welche Richtung die Rasende gerade taumelt. 
Der Chor leidet mit oder zürnt, fürchtet sich oder spornt an. 
Dem männlichen Widerpart Elektras, Aigisth, ist ebenfalls ' 

Chor zur Seite gestellt - ein Männerchor, der "typisch m ä n m  
che" Attribute trägt. 
Für @ie Rolle der Chöre werden noch Darsteller gesucht. Je- 
der, der Spaß daran hat,'zu sprechen und sichzu bewegen, je- 
der, der gerne mal eine Theaterproduktion live miterleben 
möchte und aktiv mitwirken möchte", kann in dem Männer- 
oder Frauenchor durch engagiertes Spiel versuchen, Elektra 
auf den rechten Weg zu bringen und den Ausgang des 
Stückes zu beeinflussen - damit es ein spannendes und bewe- 
gendes Stück Theater wird. 

FFEN FUR INTERESSE- 5. September 1992, Stadt- 
theater Luckenwalde, 15.00 Uhr 



Ihr Fachgeschäft für: 
Nähmaschinen 

O Strickmaschinen 
1 '  . verkauf + Service Ersatzteile und Zubehör 

Breite Str. 26 1710 Luckenwalde - - -- - -- - - -- 2678 - - -- - Q Kurzwaren 
Fugerechte Bedienung und Beratung + Handarbei tsmaterialien 

Unser Service für Sie: O Handarbei tszeitschriften 

Kirchennachrichten 

Die Kindernothilfe stellt sich vor 
Die "Kindernothilfe" versteht sich als ein diakonisch-missiona- 
risches Werk. Sie fördert heute mehr als 113.000 Kinder und 
Jugendliche in 29 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
durch unterschiedliche Programme. Dazu gehören Schul- und 

Aus- und Weiterbildung, regelmäßige Mahlzeiten, 
edizinische Versorgung, Rehabilitationsmaßnahmen für be- 

Kindernothilfe, will sich am Dienstag, dem 08. September 
1992, um 19.30 Uhr in der Petrikriche (Frankenstr.) vorstellen 
und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen, z.B. auch die der Übernah- 
me einer Patenschaft. 
Zu diesem lnformationsabend laden wir herzlich ein. 

Die evangelische Kirchengemeinde St. Petri 

Umweltschutz im Büro 
Wem geht es nicht so? Zu Hause achtet man auf umwelt- 
freundliche Produkte, spart Energie, sortiert Altpapier und gif- 
tige Stoffe aus dem Müll, aber bei der Arbeit Iäßt man alles 
beim alten. "Die anderen kümmern sich ja auch nicht darum ..." 
ist die bequemste Ausrede. Nun - vielleicht muß nur einfach 
mal jemand den Anfang machen? 
Auch im Büro muß Energie nicht nutzlos verschwendet wer- 

en: Mit etwas Nachdenken kann sie beim Heizen und Lüften a der beim Stromverbrauch sinnvoll eingespart werden. 
BÜromÜII - Sondermüll 3 
Obwohl heute meist mit elektronischen Schreibmaschinen 
und Computern gearbeitet wird, greifen viele immer noch zur 
KorreMurflussioke 

.. , it, die vieifach gesundheitschädliche Lö- 
sungsmittel enthält. Auch leere Fläschchen haben im Papier- 
korb und Mülleimer nichts verloren. Wer nicht ganz auf sie ver- 
zichten kann, sollte jedenfalls auf lösemittelfreie Produkte 
ausweichen. 
Auch andere Arbeitsmittel enthalten oder Bestehen aus Mate- 
rialien, die nicht in den normalen Müll gehören: zum Beispiel 
Farbbandkassetten. ko~iertoner-Rehälter. Textmarker. Fa- 
serschreiber. Kuaelschreiber. Foliea Werden diese Dinge ge- 
trennt gesammelt, kann ein großer Teil 'davon der Wiederver- 
wertung zugeführt werden; es gibt bereits Firmen, die das 
Übernehmen. In den meisten Büros wäre getrenntes Sammeln 
einfach zu organisieren. Wenn die Unmengen an Papier, die 
täglich im Müll landen, als Altpapier wiederverwertet werden, 
schrumpfen dadurch auch die Abfallberge. 
Enorm ist in den meisten Büros der Papierverbrauch. Doch 
gibt es viele Einsatzbereiche, in denen weißes hochwertiges 
Papier Verschwendung bedeutet - dazu gehören Notiuettel, 
Formulare, Konzeptpapier, Verpackungen usw. 
Allerdings sollte nachgedacht werden, ob sich der Papierver- 
brauch nicht grundsätzlich reduzieren ließe. Muß wirklich für 
jede Notiz ein neues Blatt her? Auch das Kopieren ist eine Be- 
quemlichkeit, die man nicht übertreiben sollte. 

Fertige Porträt- 
aufnahmen 
Hochxeitsbilder 
Außer-Haus- 
Aufnahmen 
bei 
Festlichkeiten 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9-18 Uhr 
Sä. 9-12 Uhr 

Suche 

MZ ES 250/2 W Eisensthwein 
auch zum ~usschlachten. 

Tel. West 0 22 06/10 42 J. Klein 

Kleine Papier-Kunde 
Das traditionelle, aus Zellstoff hergestellte und schneeweiß 
gebleichte Material nennt man Prirnarfaser~apitx. 
Chlorfrei heraestelltes Papiec unterscheidet sich von ihm nur 
dadurch, daß zum Bleichen statt Chlor Sauerstoff verwendet 
wird, was eine nur bedingte Entlastung der Umwelt bedeutet. 
Rec~clinao- wird aus 1 00 % Altpapier hergestellt, wodurch 
der Energie- und Wasserverbrauch wesentlich geringer ist als 
bei der traditionellen Herstellung. Doch wird das Altpapier oft 
durch nicht gerade umweltschonende Verfahren entfärbt oder 
gebleicht. 
Recyclingpapier gibt es für alle Anwendungsbereiche im Büro 
in guter Qualität, das auch von Kopierern, Druckern etc. pro- 
blemlos akzeptiert wird. 
Umweltschutzpap'm entsteht ebenfalls aus 100 % Altpapier 
und wird nicht gebleicht oder entfärbt. Bei der Produktion wird 
auf moglichst geringen Verbrauch von Energie, Frischwasser 
und Chemikalien geachtet. 

f i n t e r  einem ~ s c h i i  

L e a s i n s  
Tashiba-Kopierer und Faxgerät 

I PC U. Drucker allerLeistungs- 
klassen U. -arten 
Bürokommunikationsgeräte I 

Verkauf. 
Schul- U. Burobedarf , I Elektmteile. Zubehör U. V. a. m 



und Wohlergehen 

Eckhart Kretschmer 
Dorfstr. 21 + 0-1821 ~erbiglhoher Flaming Tel. Görzke 3 2 3 

Schlank, topfit und gesund 
Neu in Deutschland: ,,Gewichts-Kontroll-ProgrammJJ auf Kräuter-Bio-Basis; 
dient der Entgiftung, Versorgung mit Vitalstoffen (Vitaminen, Mineralien, etc.), 
fellerneuerung, Stärkung des lmmunsystems und Gewichtsregulierung. 
Das Besondere: Weiterhin essen was schmeckt und trotzdem abnehmen!!! 
Zufriedenheitsgarantie: 30 Tage Rückgabrecht auch auf angebrochene Packungen!!! 
~brigens suchen wir auch noch einige haupt- und nebenberufliche Berater und 
Führungskräfte zu den allerbesten Konditionen. 

Shake-Rezeptvorschläge: 
Mokka-Shake 
2 EBlöffel Diätetisches lnstant-~etränke~ulver „Schokolac 
1 I2 Teelöffel entkoffeinierter Kaffee 
250 rnl Magermilch 
4 - 6 Eiswürfel (wahlweise) - 

Erdbeer-Orangen-Shake 
2 Eßlöffel Diätetisches Instant-Getränkepulver ,,Erdbeere1 
250 ml ungesüßter Orangensaft 
112 Teelöffel Ananasextrakt 
4 - 5 frische Erdbeeren 
4 - 6 Eiswürfel (wahlweise) C L 

Kaffee-Shake 
2 Eßlöffel Diätetisches Instant-Getränkepulver „VanilleM 
1 Teelöffel entkoffeinierter lnstantkaffee 
250 ml Magermilch 
4 - 6 Eiswürfel (wahlweise) 


